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Index

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

WaffG 1996 §25 Abs3;

WaffG 1996 §8 Abs1;

WaffV 02te 1998 §3 Abs1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2007/03/0089

Rechtssatz

Angesichts des mit dem Wa<enbesitz von Privatpersonen verbundenen Sicherheitsbedürfnisses ist nach Sinn und

Zweck der Regelungen des Wa<engesetzes bei der Prüfung der Verlässlichkeit ein strenger Maßstab anzulegen. Mit

Entziehung der wa<enrechtlichen Urkunde ist auch dann vorzugehen, wenn im Einzelfall ein nur einmal gesetztes

Verhalten den Umständen nach die Folgerung rechtfertigt, der Urkundeninhaber gewährleiste nicht mehr das

Zutre<en der im § 8 Abs 1 Wa<G genannten Voraussetzungen. Wa<enrechtliche Urkunden sind insbesondere dann zu

entziehen, wenn festgestellt wird, dass der Berechtigte Wa<en nicht sorgfältig verwahrt hat. Ob die im Einzelfall

gewählte Verwahrungsart als sorgfältig bezeichnet werden kann, hängt von objektiven Momenten ab.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2007:2007030088.X01

Im RIS seit

17.07.2007

Zuletzt aktualisiert am

24.06.2009

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/waffg/paragraf/8
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2007/6/27 2007/03/0088
	JUSLINE Entscheidung


